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1 AUFGABENSTELLUNG 

Die Gemeinde Großkarolinenfeld beabsichtigt am südöstlichen Ortseingang, nördlich der Ro-

senheimer Straße (Kreisstraße RO 19) ein Wohngebiet auszuweisen und den Bebauungsplan 

„Nördlich der Kreisstraße“ (B-Plan) aufzustellen. Der B-Plan setzt ein Allgemeines Wohngebiet 

(WA) fest und steht im Einflussbereich vom Straßenverkehrslärm.  

Die C. HENTSCHEL CONSULT Ing.-GmbH wurde von der Gemeinde Großkarolinenfeld be-

auftragt die zu erwartende Immissionsbelastung aus der Kreisstraße RO 19 zu berechnen und 

zu beurteilen.  

 

2 UNTERLAGEN 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung beruht auf den unten genannten Besprechun-

gen, Begehungen und Unterlagen. Auf Kopien der Unterlagen im Anhang wurde verzichtet. 

/a/. Ortsbesichtigung, 16.08.2023 

/b/. Entwurf Bebauungsplan „Nördlich der Kreisstraße“ der Gemeinde Großkarolinenfeld 

Verfasser: Architekt und Stadtplaner Dipl. Ing. Franz Fuchs, Stand 27.09.2022, Über-

gabe 05.07.2023 

/c/. Verkehrszahlen aus dem Verkehrsmengenatlas-Bayern 

/d/. Angaben zur Straßendeckschicht,  

Landratsamt Rosenheim, 04.08.2023 

/e/. Digitales Geländemodell (DGM1), Stand April 2023 

Bayerische Vermessungsverwaltung, Landesamt für Digitalisierung, Breitband und 

Vermessung, München 

/f/. Katasterblatt, Stand Juli 2023, Gemeinde Großkarolinenfeld 

/g/. Flächennutzungsplan  

Internetfassung Stand 1991 
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3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 

3.1 Bauleitplanung 

Gemäß § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung unter anderem die Belange des 

Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Schallschutz wird dabei für die Praxis durch die 

DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" [2] konkretisiert. 

Nach DIN 18005 [2] sind bei der Bauleitplanung, gemäß dem Baugesetzbuch und der Baunut-

zungsverordnung (BauNVO) in der Regel den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen 

(z.B. Bauflächen, Baugebiete, sonstige Flächen), die nachfolgend aufgeführten Orientierungs-

werte den Beurteilungspegeln zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wün-

schenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bau-

fläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastung zu erfüllen. 

Tabelle 1 Orientierungswerte (ORWDIN18005) nach DIN 18005 [2]  

Gebietsnutzung 

Verkehrslärm /  
Lr / dB(A) 

Industrie, Gewerbe- und 
Freizeitlärm sowie Ge-

räusch von vergleichbaren 
öffentlichen Anlagen  

Lr / dB(A) 
Tags Nacht Tags Nacht 

(06-22 Uhr) (22-06 Uhr) (06-22 Uhr) (22-06 Uhr) 

Dorfgebiete (MD)  
Dörfliche Wohngebiete (MDW)  
Mischgebiete (MI) 
Urbane Gebiete (MU) 

60 50 60 45 

Allgemeine Wohngebiete 
(WA) 

55 45 55 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 

 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-

wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im 

Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen 

werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere 

geeignete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

Die DIN 18005 [2] weist darauf hin, dass bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A), selbst bei nur 

teilweise geöffnetem Fenster, ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich ist. 

Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern für Bau und Verkehr 

führt in einem Rundschreiben vom 25.07.2014 in den Kapiteln II.1.1.b) und II.4.2 aus, dass die 

in der DIN 18005 [2] niedergelegten Orientierungswerte für den Fall, dass eine schutzbedürf-

tige Nutzung an einen bestehenden Verkehrsweg herangeplant wird, abwägungsfähig sind: 
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 „(…) Im Bauleitplanverfahren ist die Gemeinde allerdings nicht von vorneherein gehindert, 

im Wege der Abwägung Nutzungen festzulegen, die die Richtwerte der DIN 18005 über- 

oder unterschreiten.  Dies folgt […] daraus, dass die technischen Regelwerke gerade kei-

nen Rechtssatzcharakter haben, sondern nach der Rechtsprechung (vgl. BVerwG, Urt. V. 

22.03.2007 – 4 CN 2.06 juris -) lediglich … als Orientierungshilfen im Rahmen gerechter 

Abwägung herangezogen werden können. 

 Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden, desto gewichtiger 

müssen allerdings die für die Planung sprechenden städtebaulichen Gründe und Belange 

sein, und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Möglichkeiten aus-

zuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern. […] 

 [Es] ist zunächst insbesondere in Erwägung zu ziehen, ob Verkehrslärmeinwirkungen 

durch Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes vermieden werden können […] 

 Bei der Planung und Abwägung sind des Weiteren auch die vernünftigerweise in Erwä-

gung zu ziehenden Möglichkeiten des passiven Schallschutzes auszuschöpfen […]. […] 

 Mit dem Gebot gerechter Abwägung kann es auch (noch) vereinbar sein, Wohngebäude 

an der dem Lärm zugewandten Seite des Baugebiets Außenpegeln auszusetzen, die 

deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, wenn durch eine entspre-

chende Anordnung der Räume und die Verwendung schallschützender Außenteile jeden-

falls im Innern der Gebäude angemessener Lärmschutz (siehe oben) gewährleistet ist und 

außerdem darauf geachtet worden ist, dass auf der straßenabgewandten Seite des 

Grundstücks geeignete geschützte Außenwohnbereiche geschaffen werden. […]“ 

Ob im Rahmen der städtebaulichen Abwägung eine Überschreitung der Orientierungswerte 

gemäß DIN 18005 [2] für Verkehrsgeräusche toleriert werden kann, ist für den jeweiligen Ein-

zelfall von den zuständigen Genehmigungsbehörden zu entscheiden. 

Im Regelfall werden für die oben genannte Abwägung der Verkehrsgeräusche die Immissions-

grenzwerte der 16. BlmSchV [4] herangezogen, welche streng genommen ausschließlich für 

den Neubau und die wesentliche Änderung von Verkehrswegen gelten. Der IGW16.BImSchV liegt 

abhängig von der Gebietseinstufung bei: 

Tabelle 2 Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV [4] 

Gebietsnutzung 

IGW16.BImSchV 
Tags Nachts 

(6.00-22.00 Uhr) (22.00-6.00 Uhr) 

Misch- / Dorfgebiet (MI/MD) 64 dB(A) 54 dB(A) 

Allgemeines /Reines Wohngebiet (WA/WR) 59 dB(A) 49 dB (A) 
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Ferner führt die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern für Bau 

und Verkehr in dem o. g. Rundschreiben unter Punkt II.4.3 Folgendes aus: 

 „[…] Sofern die Immissionen jedoch ein Ausmaß erreichen, das eine Gesundheits- 

oder Eigentumsverletzung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) befürchten 

lässt, was jedenfalls bei Werten unter 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts nicht anzu-

nehmen ist, ist die Grenze der gemeindlichen Abwägung erreicht. […]“ 

3.2 Schalldämmung der Außenbauteile 

Die Anforderungen an das Gesamtbauschalldämm-Maß R´w,ges der Außenbauteile von schutz-

bedürftigen Räumen ergeben sich gemäß DIN 4109:2018-01 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 

1 [6], nach folgender Gleichung: 

 R´w,ges = La - KRaumart                                                                                                  (1) 

R´w,ges Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen 
mindestens einzuhalten sind: 

 R´w,ges  = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

 R´w,ges  = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume                   
                         von Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büro etc. 

La maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.51) 
KRaumart Raumart 

 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume von  
          Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume etc. 

 35 dB für Büroräume und ähnliches 

 

Zu 1) Gemäß Kapitel 4.4.5.2 bis 4.4.5.7 der DIN 4109-2:2018-01 [7] ist bei berechneten Wer-

ten aus dem Straßen-, Schienen- und Wasserverkehr eine Korrektur von +3 dB(A) ge-

genüber dem maßgeblichen Außenlärmpegel zu berücksichtigen. 

Bei Immissionen aus Gewerbe- und Industrieanlagen wird im Regelfall der gemäß Ge-

bietskategorie zulässige Immissionsrichtwert für den Tagzeitraum mit einem Zuschlag 

von + 3 dB(A) als maßgeblicher Außenlärm eingesetzt. Sofern mit Überschreitungen zu 

rechnen ist, sollen die tatsächlichen Geräuschimmissionen als Beurteilungspegel heran-

gezogen werden. 

Bei der Überlagerung von mehreren Geräuschbelastungen ist der energetische Sum-

menpegel aus den einzelnen „maßgeblichen Außenlärmpegeln“ zu berechnen, wobei 

der Zuschlag von +3 dB(A) nur einmal zu erfolgen hat, d.h. auf den Summenpegel. 

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 

10 dB(A), wie hier der Fall, so ergibt sich der maßgebliche Außengeräuschpegel zum 

Schutz des Nachtschlafs aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht 
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und einem Zuschlag von 10 dB(A). Der Nachtzeitraum mit dem entsprechenden Zu-

schlag gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden. 

Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauliche DIN-Norm, „Stand der Baukunst“ 

und damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragsteller im 

Zusammenwirken mit seinem zuständigen Architekten in der baurechtlich eingeführten Fas-

sung umzusetzen und zu beachten. 

Anmerkungen zum Schalldämm-Maß: 

Neben dem einzahligen Schalldämm-Maß Rw wird bei Bauteilen heute zusätzlich ein Spekt-

rum-Anpassungswert „C“ angegeben (Rw (C; Ctr) dB, zum Beispiel: Rw 37 (-1; -3) dB. Der Kor-

rekturwert „Ctr“ berücksichtigt den tiefen Frequenzbereich, d.h. die Wirkung des Bauteils im 

städtischen Straßenverkehr. Im vorliegenden Fall ist zu empfehlen, dass die Anforderung an 

die Schalldämmung der Bauteile mit Berücksichtigung des Ctr – Werts erfüllt wird. 

3.3 Verkehrszunahme auf der öffentlichen Straße 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist auch die Verkehrszunahme aus dem Vorhaben auf 

der öffentlichen Straße zu betrachten. Für den Abwägungsprozess werden folgende Punkte 

untersucht: 

1. Mit welcher Pegelerhöhung ist durch die Planung an schutzbedürftigen Nutzungen ent-

lang der umliegenden öffentlichen Straßen zu rechnen? 

2. Werden zukünftig die jeweils zulässigen Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu Teil 1 der 

DIN 18005 [2] eingehalten? 

3. Werden zukünftig die jeweils zulässigen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [4] 

tags/nachts eingehalten? 

4. Steigen die Beurteilungspegel durch die Planung an der umliegenden Wohnbebauung 

auf erstmals 70 dB(A) am Tag oder auf 60 dB(A) in der Nacht? 

5. Werden die Beurteilungspegel an der umliegenden Wohnbebauung von 70 dB(A) am 

Tag oder von 60 dB(A) in der Nacht weitergehend erhöht? 

6. Welche aktiven Schallschutzmaßnahmen sind zur Einhaltung der jeweils zulässigen Ori-

entierungswerte des Beiblatts 1 zu Teil 1 der DIN 18005 [2] notwendig? 

Eine Pegelerhöhung von < 1 dB(A) liegt unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle. Ab einer Er-

höhung der Schwelle von 70/60 dB(A) Tag/Nacht ist jede Erhöhung als Relevant anzusehen.  
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4 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN UND B-PLAN  

Das Untersuchungsgebiet liegt am südöstlichen Ortseingang von Großkarolinenfeld nördlich 

der Rosenheimer Straße (RO 19). Der B-Plan grenzt im Süden an die Kreisstraße gefolgt von 

einer Wohnbebauung im Außenbereich, im Westen an die Wendelsteinstraße gefolgt von einer 

Waldfläche und einer Wohnbebauung im Außenbereich, im Norden an ein Wohngebiet und an 

landwirtschaftliche Flächen im Osten.  

Der Untersuchungsraum kann als nahezu eben betrachtet werden. Der Berechnung liegt den-

noch das dgm1 /e/ des Landesvermessungsamtes zugrunde. Der Lageplan des Untersu-

chungsgebiets ist Anlage 1 zu entnehmen und zur Übersicht in Abbildung 1 dargestellt. 

Abbildung 1 Untersuchungsgebiet mit den 16 Baufenster (IO 1 bis IO 16) des B-Plan 

  

Der Bebauungsplan setzt 16 Baufenster (IO 1 bis IO 16) mit einer zulässigen Gebäudehöhe 

von 9,0 m (IO 6 bis IO 16), 10,5 m (IO 1 und IO 2) und 12,5 m (IO 3 bis IO 5) fest. In der 

Prognose wird für die Gebäudehöhe bis zu 10,5 eine III-geschossige Bebauung und für die 

Gebäudehöhe von 12,5 m eine IV-geschossige Bebauung zugrunde gelegt, ein zusätzlicher 

Dachgeschossausbau ist nicht möglich.  

Mit dem Vorhaben werden maximal 128 Stellplätze notwendig werden. Die Erschließung des 

Plangebiets erfolgt über zwei Zufahrten zur Wendelsteinstraße im Westen.   
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5 SCHALLEMISSION 

Für die zu untersuchenden Streckenabschnitte der RO 19 werden zunächst die längenbezo-

genen Schallleistungspegel LW‘ der Quelllinien für die Beurteilungszeiträume Tag (6:00 bis 

22:00 Uhr) und Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr) berechnet.  

Ausgangsgrößen für die Berechnung sind die Verkehrsstärke, die Lkw-Anteile getrennt nach 

Fahrzeuggruppen, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten getrennt nach Fahrzeuggruppen, 

die Steigung sowie die Fahrbahnart. Der längenbezogene Schallleistungspegel LW‘ einer 

Quelllinie errechnet sich gemäß RLS-19 [5] nach folgender Gleichung: 

LW‘ =10•lg[M]+10•lg[
���������

���
•
��

�,�•��,���(����)

����
+
��

���
•
��

�,�•��,����(�����)

�����
+

��

���
•
��

�,�•��,����(�����)

�����
] - 30    (2) 

M Stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h 

LW,FzG(vFzG) 

 

Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und 
Lkw2) bei der Geschwindigkeit vFzG nach dem Abschnitt 3.3.3 in dB 

vFzG Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) 
in km/h 

p1 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 (Lastkraftwagen ohne Anhänger mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t) in % 

p2 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 (Lastkraftwagen mit Anhänger bzw. 
Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschine mit Auflieger) mit einer zulässigen Gesamtmasse 
über 3,5 t) in % 

Die Verkehrsbelastung basiert auf dem Verkehrsmengenatlas /c/. Im Verkehrsmengenatlas ist 

das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen (DTV), das Verkehrsaufkommen getrennt 

für den Tag- und Nachtzeitraum sowie der Lkw-Anteil angegeben. Im Abschnitt des Plange-

biets ist folgender DTV angegeben. 

Tabelle 3 Durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen (DTV) aus /c/ 

Straße 
DTV Jahr  

2010 2015 2019 2021 

RO 19 8617 6841 8787 7520 

 

Im Jahr 2021 war pandemiebedingt weniger Verkehr. Für die Prognose wird das Verkehrsauf-

kommen 2019 herangezogen und überschlägig ohne Progression mit einer jährlichen Wachs-

tumsrate von 1 % auf das Jahr 2040 hochgerechnet, der prozentuale Lkw-Anteil /c/ wird un-

verändert übernommen und über die Tabelle 2 der RLS-19 [5] auf p1/p2 umgerechnet, siehe 

Anlage 2.1.  

Der daraus resultierende längenbezogene Schallleistungspegel LW‘ der Quelllinien ist in An-

lage 2.1, für die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h innerorts und 100 km/h außer-

orts gelistet. Der Korrekturwert DSD,SDT,FzG(v) für unterschiedliche Straßendeckschichttypen 

(SDT) wird entsprechend den Angaben des Tiefbauamts /d/ für einen Asphaltbeton AC 11 DS 

(abgestumpft) nach RLS19 [5] zugewiesen.  
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6 SCHALLIMMISSIONEN UND BEURTEILUNG  

Auf Grundlage der berechneten Schallemissionen in Abschnitt 5 wurde eine Ausbreitungs-

rechnung gemäß RLS-19 [5] durchgeführt. Die Berechnung erfolgt für zwei Varianten: 

 In Form einer flächigen Isophonenkarte bei freier Schallausbreitung. Diese zeigt auf in 

welchem Abstand von der RO 19 der ORWDIN18005 für ein Allgemeines Wohngebiet von 

55 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts im Plangebiet eingehalten wird. Siehe Abbil-

dung 2 für den Tag und Abbildung 3 für die Nacht.  

 In Form einer Gebäudelärmkarte an den Fassaden des Planungsentwurf für den End-

ausbau und zeigt auf, wie sich die Gebäudeabschirmung auswirken wird. Siehe Abbil-

dung 4 für den Tag und Abbildung 5 für die Nacht für das kritischste Geschoss und in 

Anlage 3 tabellarisch getrennt nach Geschoss.  

Abbildung 2 Immissionsbelastung freie Schallausbreitung auf Höhe 2. OG / TAG 

ORWDIN 18005 = 55 dB(A) IGW16.BImSchV = 59 dB(A) 

 

Wie die Berechnung zeigt, kann der Orientierungswert für ein WA von 55 dB(A) auf dem Plan-

gebiet bei freier Schallausbreitung nur im nordwestlichsten Bereich eingehalten werden. Die 

Immissionsbelastung im Süden zur RO 19 liegt bei bis zu 66 dB(A), der ORW wird um bis zu 

11 dB(A) überschritten. 
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Abbildung 3 Immissionsbelastung freie Schallausbreitung auf Höhe 1.OG / Nacht 

ORWDIN 18005 = 45 dB(A) IGW16.BImSchV = 49 dB(A) 

 

Wie die Berechnung zeigt, kann der Orientierungswert für ein WA von 45 dB(A) auf dem Plan-

gebiet bei freier Schallausbreitung nicht eingehalten werden. Die Immissionsbelastung im Sü-

den zur RO 19 liegt bei bis zu 58 dB(A), der ORW wird um bis zu 13 dB(A) überschritten. 

Abbildung 4 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / TAG 

ORWDIN 18005 = 55 dB(A IGW16.BImSchV = 59 dB(A) 

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 
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Abbildung 5 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / NACHT 

ORWDIN 18005 = 45 dB(A) IGW16.BImSchV = 49 dB(A) 

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 

  

Wie das Ergebnis zeigt, kann im Endausbau der ORWDIN 18005 in der nördlichsten Gebäudezeile 

(IO 12 bis IO 16) durchgängig eingehalten werden. In der mittleren Gebäudezeile, mit der zuläs-

sigen Gebäudehöhe von 9,0 m (IO 6 bis IO11), kann mit Ausnahme der Südfassade der OR-

WDIN 18005 ebenfalls eingehalten werden.  

An der Bebauung entlang der RO 19 (IO 1 bis IO 5) kann zumindest straßenabgewandt Tag und 

Nacht der ORWDIN 18005 eingehalten werden. An der Südseite liegt die Immissionsbelastung hin-

gegen bei bis zu 66 dB(A) tags und 58 dB(A) nachts, auch der IGW16.BImSchV wird Tag und Nacht 

überschritten. 

Im Folgenden wird untersucht mit welcher Immissionsbelastung an IO 6 bis IO 16 zu rechnen 

ist, wenn die abschirmende Bebauung IO 1 bis IO 5 nicht realisiert wird.  
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Abbildung 6 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / TAG  

ohne Gebäude IO 1 bis IO 5 

ORWDIN 18005 = 55 dB(A) IGW16.BImSchV = 59 dB(A) 

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 

 

Wie die Berechnung zeigt, kann tagsüber mit einer Ausnahme (Südfassade IO 6 = 60 dB(A)) 

an allen Fassaden zumindest der IGW16.BImSchV eingehalten werden.  

Abbildung 7 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / NACHT  

ohne Gebäude IO 1 bis IO 5 

ORWDIN 18005 = 45 dB(A) IGW16.BImSchV = 49 dB(A) 

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 

 

Wie die Berechnung zeigt, kann nachts mit Ausnahme der Südfassaden von IO 6 bis IO 9 und 

IO 11 an allen Fassaden zumindest der IGW16.BImSchV eingehalten werden.  

Im Folgenden werden grundsätzlich mögliche Schallschutzmaßnahmen aufgezeigt. 
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7 SCHALLSCHUTZMAßNAHMEN 

Die Untersuchung in Kapitel 6 kam zu dem Ergebnis, dass durch den Straßenverkehr mit 

Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 [2] (ORWDIN18005) für ein Allgemeines 

Wohngebiet von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts im Plangebiet zu rechnen ist.  

Im Bauleitplanverfahren heißt es, wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung 

von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, soll 

ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abge-

sichert werden.  

Grundsätzlich stehen für Schallminderungsmaßnahmen die folgenden Möglichkeiten zur Ver-

fügung, wobei die Maßnahmen 1 bis 2 der Maßnahme 3 vorzuziehen sind. 

1. das Einhalten von Mindestabständen 

2. die Durchführung von aktiven Schallschutzmaßnahmen und/oder 
- Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit / Verkehrslärm 
- Einbau von lärmminderndem Asphalt / Verkehrslärm 
- Schallschutzwänden und -wällen 

3. Schallschutzmaßnahmen an den schutzwürdigen Nutzungen  

Nach der Rechtsprechung können die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [4] (IGW16.BIm-

SchV; Verkehrslärmschutzverordnung) von tags/nachts 59/49 dB(A) das Ergebnis einer gerech-

ten Abwägung sein.  

Wie das Ergebnis zeigt, liegt in der ersten Häuserzeile (IO 1 bis IO 5) die Immissionsbelastung 

bei bis zu 66 dB(A) tags und 58 dB(A) nachts. Auch der IGW16.BImSchV wird überschritten, so 

dass Schallschutzmaßnahmen vorzusehen sind.  

Außenwohnbereiche: 

Der Schutz von Außenwohnbereichen ist in der Bauleitplanung bisher nicht geregelt. Da Au-

ßenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen), die dem Wohnen zugeordnet sind, 

auch am Schutzbedürfnis der Wohnnutzungen teilnehmen, sind Maßnahmen zum Schutz der 

Außenwohnbereiche in belasteten Bereichen dennoch zu empfehlen, bzw. notwendig.  

Für Außenwohnbereiche wird von einer höheren Lärmerwartung ausgegangen als für innen-

liegende Wohnbereiche. Gleichwohl müssen auch in Außenwohnbereichen Kommunikations- 

und Erholungsmöglichkeiten gewährleistet sein (vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 17.06.2010 – 5 S 

884/09). Es ist davon auszugehen, dass gesunde Aufenthaltsverhältnisse jedenfalls noch ge-

wahrt sind, wenn an den Außenwohnbereichen der Beurteilungspegel im Bereich der Immis-

sionsgrenzwerte der 16. BImSchV [4] für ein Mischgebiet (von bis zu 64 dB(A), vgl. 16. BIm-

SchV für Verkehrslärm) [4] am Tag noch eingehalten wird. Die Schutzwürdigkeit ist dabei auf 

die üblichen Nutzungszeiten am Tag beschränkt, da die Außenwohnbereiche regelmäßig nur 

innerhalb der Tagzeit (6:00 – 22:00 Uhr) genutzt werden.  
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Für das vorliegende Vorhaben mit der Festsetzung WA wäre der ORWDIN18005 = 55 dB(A) er-

strebenswert und der IGW16.BImSchV von 59 dB(A) angemessen. Ab einer Überschreitung des 

IGW16.BImSchV sind Abschirmmaßnahmen (Balkonverglasung etc.) zu empfehlen. 

7.1.1 Mindestabstand  

Das Abrücken der Bebauung ist nicht zielführend, da das gesamte Plangebiet von Überschrei-

tungen betroffen ist.   

7.1.2 Geschwindigkeit / Fahrbahnbelag  

Mit einer Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 30 km/h könnten die Beurteilungs-

pegel um ca. 3 dB(A) reduziert werden. Ein lärmmindernden Fahrbahnbelag ist bereits auf-

gebracht. Bei der RO 19 handelt es sich um ein Kreisstraße, die Durchsetzung einer Ge-

schwindigkeitsreduzierung obliegt nicht der Gemeinde und kann im Rahmen des B-Plan nicht 

in Aussicht gestellt werden und erscheint zudem nicht realistisch.  

7.1.3 Abschirmung (Wand / Wall)  

Im Folgenden wird die Wirkung einer Schallschutzwand in Kombination mit einem Schall-

schutzwall entlang der RO 19 untersucht, siehe Abbildung 8. 

Um auch in der ersten Häuserzeile bis zum 2. OG den ORWDIN18005 Tag und Nacht einhalten 

zu können müsste die Abschirmung bis zu 8 m hoch sein. Im 3. OG wäre noch mit einer Im-

missionsbelastung von 60 dB(A) tags und 52 dB(A) nachts zu rechnen. Eine Abschirmung in 

dieser Höhe ist nicht realistisch und ortsgestalterisch nicht vertretbar.  

Laut Auftraggeber ist eine Höhe von maximal 3 m am Ortseingang möglich. Der Bebauungs-

planentwurf sieht bereits eine Fläche für einen aktiven Lärmschutz, siehe (___) in Abbildung 

8. Die Wirkung einer 3 m hohen Abschirmung über Geländeoberkante (siehe z.B. 469,1 in 

Abbildung 8) in dieser Fläche ist jeweils für das lauteste und leiseste Geschoss in Abbildung 

9 für den Tag und Abbildung 10 für die Nacht dargestellt. 

Abbildung 8 ____ Abschirmung an der RO 19 und Bezugshöhen 
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Die Abschirmung kann als Schallschutzwall, -wand oder bauliche Maßnahme (Carport, Fahr-

radhaus, Garagen) etc. ausgeführt werden. Maßgeblich ist, dass die Höhe und Lage der Beu-

gungskante übereinstimmen, eine Durchgangsdämmung von R´w ≥ 25 dB erreicht wird und 

die Abschirmung straßenzugewandt absorbierend ausgeführt wird.  

Abbildung 9 Immissionsbelastung tags mit einer Abschirmung  

____ Abschirmung Höhe 3,0 m über Geländeoberkante  

ORWDIN 18005 = 55 dB(A) IGW16.BImSchV = 59 dB(A) 

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 
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Wie die Berechnung zeigt, wirkt sich die Abschirmung an der Südfassade im lautesten Ge-

schoss nicht aus. Im leisesten Geschoss (Erdgeschoss) und damit auch im Garten kann durch-

gängig zumindest der IGW16.BImSchV eingehalten werden.  
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Abbildung 10 Immissionsbelastung nachts mit einer Abschirmung 

____ Abschirmung Höhe 3,0 m über Geländeoberkante  

ORWDIN 18005 = 45 dB(A) IGW16.BImSchV = 49 dB(A) 

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 
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Nachts ist mit dem gleichen Beurteilungsergebnis zu rechnen. In Anlage 7 ist dargestellt mit 

welcher Immissionsbelastung an IO 6 bis IO 16 zu rechnen ist, wenn die abschirmende Be-

bauung IO 1 bis IO 5 nicht realisiert wird. Die Berechnung zeigt, dass mit einer Ausnahme 

tagsüber der ORWDIN 18005 eingehalten wird und nachts der IGW16.BImSchV, d.h. die Abschirmung 

wirkt sich auch auf die nördliche Häuserzeile aus.  
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Parallel der westlichsten und östlichsten Baugrenze sind Stellplätze geplant. Im Folgenden 

wird untersucht, wie es sich für das Erdgeschoss auswirkt, wenn an dieser Stelle ein Carport 

(Rück- und Seitenwand geschlossen) realisiert wird. In der Prognoseberechnung wurde wie-

derum eine Höhe von 3 m angesetzt.  

Die Immissionsbelastung wird im Erdgeschoss dargestellt. Auf die oberen Geschosse hat der 

Carport keine relevante Auswirkung.               

Abbildung 11 Immissionsbelastung tags mit einer Abschirmung im Erdgeschoss 

____ Abschirmung Höhe 3,0 m über Geländeoberkante  

ORWDIN 18005 = 55 dB(A) IGW16.BImSchV = 59 dB(A) 

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 
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Wie die Berechnung zeigt, kann damit in Erdgeschoss auch der Lärmeintrag aus der Ost- und 

Westseite deutlich reduziert werden. 
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7.1.4 Schallschutz an der Bebauung selbst  

Auf die verbleibenden Überschreitungen muss neben einer ausreichenden Schalldämmung 

der Außenbauteile in Kombination mit einer „architektonischen Selbsthilfe“ dafür gesorgt 

werden, dass die schutzbedürftigen Aufenthaltsräume über eine Fassade belüftet werden kön-

nen, an welcher zumindest der IGW16.BImschV von 59 dB(A) tagsüber für schutzbedürftige Auf-

enthaltsräume und der IGW16.BImschV von 49 dB(A) nachts für Schlaf- und Kinderzimmer einge-

halten werden kann.  

Alternativ besteht die Möglichkeit, dass der 

a. schutzbedürftige Aufenthaltsraum ein zum Lüften geeignetes Fenster im Schallschat-

ten von eigenen Gebäudeteilen (z.B. eingezogener Balkon, teilumbauter Balkon, vor-

springender Gebäudeteil) erhält, oder 

b. vor dem zu öffnenden Fenster des schutzbedürftigen Aufenthaltsraums bauliche 

Schallschutzmaßnahmen wie Vorbauten (Prallscheiben, verglaste Loggien, Lauben-

gänge, Schiebeläden für Schlaf- und Kinderzimmer, kalte Wintergärten) oder beson-

dere Fensterkonstruktionen (Kastenfenster) für schutzbedürftige Aufenthaltsräume 

vorgesehen werden.  

Ziel der o.g. Maßnahmen soll sein, dass insbesondere nachts, unabhängig von einer fenster-

unabhängigen Lüftungseinrichtung, mit einer der oben genannten Maßnahmen die Möglichkeit 

für die Bewohner besteht, dass die Schlafräume über ein gekipptes Fenster belüftet werden 

können und ein mittlerer Innenraumpegel von 30 dB nicht überschritten wird. Aufgrund dessen 

schlagen wir vor, dass in Schlaf- und Kinderzimmern, nur für den Fall, dass die obigen Maß-

nahmen nicht umgesetzt werden, eine fensterunabhängige schallgedämmte Lüftungseinrich-

tung als mögliche Maßnahme zugelassen werden soll. 

Nebenräume wie Dielen, Bäder, WC´s, Abstellräume, Treppenhäuser oder glw. dürfen ohne 

zusätzliche bauliche Maßnahmen angeordnet werden. 

Im Hamburger Leitfaden „Lärm in der Bauleitplanung 2010“ werden erzielbare Pegeldifferen-

zen in Kombination von Fenster und Vorbau angegeben, siehe Anlage 4. 

Das erforderliche Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile R´w,ges von schutzbedürfti-

gen Aufenthaltsräumen wird entsprechend Kapitel 3.3 über den maßgeblichen Außenlärmpe-

gel La unter Berücksichtigung des Verkehrslärms (Straße Prognose 2040) und des Immissi-

onsrichtwerts nach TA Lärm [3] abgeleitet.  

Die Pegeldifferenz Tag minus Nacht liegt im vorliegenden Fall bei < 10 dB, so dass der Nacht-

zeitraum getrennt zu betrachten ist. Die Anforderung an das Gesamtschalldämm-Maß der Au-

ßenbauteile R´w,ges wird zwischen 30 dB und 41 dB liegen.    
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Laut Auftraggeber soll keine Baureihenfolge festgesetzt werden. Auf Grund dessen wurden 

Ausbreitungsrechnungen ohne die Abschirmwirkung der vorgelagerten Wohnbebauung und 

mit/ohne der Schallschutzmaßnahmen durchgeführt. Für die Darstellung in der Festsetzung 

wurde dafür das Plangebiet in WA 1 bis WA 4 gegliedert, siehe Abbildung 12.  

Abbildung 12 Gliederung des WA für die Darstellung in der Festsetzung 

 

Die Immissionsbelastung getrennt für die 4 Baureihen ohne Wirkung der jeweiligen vorgela-

gerten Gebäudeabschirmung ist in Anlage 5 bis Anlage 9 dargestellt. Aus dem jeweiligen Er-

gebnis wurde das erforderlich Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile R´w,ges ohne die 

Wirkung der jeweils vorgelagerten Häuserzeile abgeleitet. Für WA 1 ist die Schallschutzwand 

nicht notwendig, d.h. die Bebauung kann vor Realisierung der Schallschutzwand umgesetzt 

werden. 

 Die 3,0 m hohen Abschirmung an der RO 19 ist für das WA 2 bis WA 4 wirksam und 

notwendig  

 Mit der 3,0 m hohen Abschirmung (Wand/Wall oder bauliche Abschirmung) muss nur 

an den Gebäuden IO 1 bis IO 5 eine architektonische Selbsthilfe festgesetzt werden.    
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8 VERKEHRSZUNAHME 

Mit dem Bebauungsplan werden bis zu 128 Stellplätze neu geschaffen. Mit den Anhaltswerten 

aus der Parkplatzlärmstudie [10] resultieren tagsüber 819 Bewegungen und nachts 51 Bewe-

gungen (jeweils Summe aus An- und Abfahrten).   

Mit dem Ansatz, dass alle Fahrzeuge aus einer Richtung kommen und in die gleiche Richtung 

wieder abfahren, liegt die Zunahme der Immissionsbelastung auf der RO 19 bei 0,3 dB(A) und 

damit unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle.  

Die zu erwartende Immissionsbelastung an der Bebauung entlang der RO 19 kann aus Kapitel 

6, Abbildung 4 und Abbildung 5 abgeleitet werden und wird bei 64 dB(A) tags und 56 dB(A) 

nachts liegen. Die Beurteilungskriterien lassen sich wie folgt beantworten: 

1. Mit welcher Pegelerhöhung ist durch die Planung an schutzbedürftigen Nutzungen ent-

lang der umliegenden öffentlichen Straßen zu rechnen? 

 kleiner 0,3 dB(A) und damit unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle  

2. Werden zukünftig die jeweils zulässigen Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu Teil 1 der 

DIN 18005 [2] eingehalten? 

 WR / WA / MI / MD wird überschritten, bereits derzeit 

3. Werden zukünftig die jeweils zulässigen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [4] 

tags/nachts eingehalten? 

 => WR / WA / MI / MD wird überschritten, bereits derzeit 

4. Steigen die Beurteilungspegel durch die Planung an der umliegenden Wohnbebauung 

auf erstmals 70 dB(A) am Tag oder auf 60 dB(A) in der Nacht? 

 Nein  

5. Werden die Beurteilungspegel an der umliegenden Wohnbebauung von 70 dB(A) am 

Tag oder von 60 dB(A) in der Nacht weitergehend erhöht? 

 Nicht zu erwarten 
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9 TEXTVORSCHLAG FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN 

9.1 Begründungsvorschlag 

Die Gemeinde Großkarolinenfeld beabsichtigt am südöstlichen Ortseingang, nördlich der Ro-

senheimer Straße (Kreisstraße RO 19) den Bebauungsplan „Nördlich der Kreisstraße“ aufzu-

stellen und das Plangebiet als ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festzusetzen.  

Nach § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen auch die Anforde-

rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Der Schallschutz wird 

dabei für die Praxis durch die DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" konkretisiert.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt 

und die Immissionsbelastung aus dem Verkehr auf der RO 19 berechnet und beurteilt (CHC, 

Proj. Nr. 2801-2023, Oktober 2023).  

Im Bl.1 der DIN 18005 sind entsprechend der schutzbedürftigen Nutzungen (z.B. Bauflächen, 

Baugebiete, sonstige Flächen) Orientierungswerte für die Beurteilung genannt. Ihre Einhaltung 

oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebie-

tes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor 

Lärmbelastung zu erfüllen. Für Gewerbelärm wird in Ergänzung zur DIN 18005 die „Techni-

sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm:1998) als fachlich fundierte Erkenntnis-

quelle zur Bewertung herangezogen. 

Als wichtiges Indiz für die Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen durch Verkehrslärmim-

missionen können die Immissionsgrenzwerte der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung 

(Verkehrslärmschutzverordnung), welche streng genommen ausschließlich für den Neubau 

und die wesentliche Änderung von Verkehrswegen gelten, herangezogen werden.  

Tabelle: Übersicht Beurteilungsgrundlagen (Angaben in dB(A))  

Anwendungs- 
bereich 

Planung Verkehr Gewerbe 

Vorschrift 
DIN 18005  

Teil 1, BL 1,  
Ausgabe 2023 

16. BImSchV 
Ausgabe 1990/2020 

TA Lärm  
Ausgabe 1998 

Nutzung 

Orientierungswert  
(ORWDIN 18005) 

Immissionsgrenzwert 
(IGW16.BImSchV) 

Immissionsrichtwert  
(IRWTA-Lärm) 

Tag Nacht* Tag Nacht Tag Nacht 

Allgemeine  
Wohngebiete (WA) 

55 45 (40) 59 49 55 40 

* in Klammern: gilt für Gewerbe und Sport- und Freizeitanlage 
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 Einwirkender Straßenverkehr  

Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass durch den Straßenverkehr der Orientierungs-

wert nach Bl.1 der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ für ein Allgemeines Wohngebiet 

von 55 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts nicht durchgehend eingehalten werden kann.  

Die Immissionsbelastung liegt an der südlichsten Häuserzeile bei bis zu 66 dB(A) tags und 

58 dB(A) nachts. Auch der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzver-

ordnung), maßgebliche Beurteilungsvorschrift für den Neubau oder die wesentliche Änderung 

von Verkehrswegen, wird am Tag sowie in der Nacht überschritten.  

In der schalltechnischen Untersuchung wurden grundsätzlich mögliche Schallschutzmaßnah-

men diskutiert und die Wirkung aufzeigt. Um auch im 2. Obergeschoss den Orientierungswert 

einhalten zu können, wäre eine 8 m hohe Schallschutzwand notwendig, dies ist ortsgestalte-

risch nicht akzeptabel. Zum Schutz des Wohngebiets wird eine 3,0 m hohe Schallschutzwand 

und Schallschutzmaßnahmen an der Bebauung selbst festgesetzt (Grundrissorientierung 

etc.).  

Mit den Festsetzungen sind aus schalltechnischer Sicht gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse in den Räumen gewährleistet und ein angemessener Außenbereich vorhanden.  

 Verkehrszunahme 

Mit dem Plangebiet werden 128 Stellplätze neu geschaffen. Die Zunahme der Immissionsbe-

lastung durch den Zusatzverkehr liegt mit < 0,3 dB(A) unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle.  

 

9.2 Festsetzungsvorschlag  

Die folgenden Planzeichen gelten als Beispiel in Bezug auf die nachfolgende Abbildung und 

können durch den Architekten festgelegt werden.  

1. Aktiverer Schallschutz Planzeichen ____  

- Lärmschutzeinrichtung (Wand / Wall oder vergleichbare Abschirmung) 

- Höhe 3 m über Geländeoberkante (NN = 469,3 m)  

- Länge (L) entsprechend Planzeichnung / Länge = 140 m 

- Durchgangsdämmung R´w ≥ 25 dB 

- reflexionsmindernd Ausführung: 3 dB ≤ Reflexionsverlust < 5 dB nach ZTV-LSW22 

  oder adäquat 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB in Verbindung § 9 mit Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird festgesetzt, 

dass die Nutzung in den Bauquartieren WA 2, WA 3 und WA 4 erst zulässig ist, wenn die 

lärmabschirmende Wirkung mit dem obigen Planzeichen „Lärmschutzeinrichtung“ in darge-

stellter Länge und Ausführung hergestellt ist.  
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2. Bau-Schalldämm-Maß R`w.ges. 

Außenflächen von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen müssen mindestens folgendes 

Gesamtschalldämm-Maß R´w,ges nach DIN 4109 erreichen: 

 Gesamtschalldämm-Maß R´w,ges 

Aufenthaltsraum / überwiegend zum Schlaf genutzter Raum 

Südfassade Westfassade Ostfassade Nordfassade 

WA 1 30 / 31 30 / 30 30 / 30 30 / 30 

WA 2 33 / 35 30 / 32 30 / 32 30 / 30 

WA 3 39 / 41 35 / 37 35 / 37 30 / 30 

WA 4  33 / 35 30 / 30 31 / 34 30 / 30 

 

3. Grundrissorientierung  

WA 3 und WA 4 

Zum Belüften notwendige Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach 

DIN 4109 sind an den mit Planzeichen ____ gekennzeichneten Fassaden nicht zulässig. 

Spalte A gilt für schutzbedürftige Aufenthaltsräume generell und Spalte B für überwie-

gend zum Schlafen genutzte Räume. 

Alternativ besteht die Möglichkeit, dass: 

a. der schutzbedürftige Aufenthaltsraum ein zum Lüften geeignetes Fenster im Schall-

schatten von eigenen Gebäudeteilen (z.B. eingezogener Balkon, teilumbauter Bal-

kon, vorspringender Gebäudeteil) erhält 

oder 
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b. vor dem zu öffnenden Fenster des schutzbedürftigen Aufenthaltsraums bauliche 

Schallschutzmaßnahmen wie Vorbauten (Prallscheiben, verglaste Loggien, Lauben-

gänge, Schiebeläden für Schlaf- und Kinderzimmer, kalte Wintergärten) oder beson-

dere Fensterkonstruktionen für schutzbedürftige Aufenthaltsräume vorgesehen wer-

den 

oder 

c. dass der Raum mit einer schallgedämmten, fensterunabhängigen Lüftungseinrich-

tung (zentral oder dezentral) ausgestattet wird. In Schlaf- und Kinderzimmern muss 

ein Innenraumpegel von Lp,In = 30 dB(A) eingehalten werden. 

 

4. Grundrissorientierung für Außenwohnbereiche 

WA 3 und WA 4 

Dem Wohnen zugeordnete Außenwohnbereiche (z.B. Loggien, Balkone, Terrassen) sind 

an den mit Planzeichen ____ Spalte A gekennzeichneten Abschnitten nur dann zulässig, 

wenn der Wohnraum über eine weiteren Außenwohnbereiche ohne Kennzeichnung ver-

fügt, oder durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie Vorbauten (Glasschei-

ben, verglaste Loggien etc.) nachweislich so weit abgeschirmt werden, dass der tagsüber 

(6 – 22 Uhr) in einem Allgemeinen Wohngebiet zulässige Immissionsgrenzwert der 

16. BImSchV von 59 dB(A) eingehalten wird. 

 

Abbildung für Punkt 3 und 4 des Festsetzungsvorschlags 

 Spalte A Spalte B 

EG - - 

1.OG 

  

2.OG 

  

3.OG 
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9.3 Hinweise 

 Die in der Festsetzung genannten Normen und Richtlinien sowie die schalltechnische Un-

tersuchung können zu den üblichen Öffnungszeiten in der Gemeinde Großkarolinenfeld 

eingesehen werden. 

 Mit dem Bauantrag ist unaufgefordert ein Nachweis nach Ziffer 1 bis 4 er Festsetzung, der 

Gemeinde Großkarolinenfeld vorzulegen.  

 Ausnahmsweise kann von den Festsetzungen Ziffer 1 bis 4 der Festsetzung abgewichen 

werden, wenn durch Begutachtung im Rahmen des Bauantrags damit verminderte Anfor-

derungen durch eine schalltechnische Untersuchung nachgewiesen werden. 

 Fensterunabhängige schallgedämmte Lüftungseinrichtungen sind grundsätzlich möglich, 

sofern das Gesamtbauschalldämm-Maß nach Ziffer 2 eingehalten wird. 

 Bei den festgesetzten Bau-Schalldämm-Maßen handelt es sich um Mindestanforderun-

gen nach DIN 4109:2018 „Schallschutz im Hochbau“ unter Berücksichtigung des Ver-

kehrslärms (Straße Prognose 2040). 

 Neben dem einzahligen Schalldämm-Maß Rw wird bei Bauteilen heute zusätzlich ein 

Spektrum-Anpassungswert „C“ angegeben (Rw (C; Ctr) dB, zum Beispiel: Rw 37 (-1; -3) 

dB. Der Korrekturwert „Ctr“ berücksichtigt den tiefen Frequenzbereich, d.h. die Wirkung 

des Bauteils im städtischen Straßenverkehr. Im vorliegenden Fall ist zu empfehlen, dass 

die Anforderung an die Schalldämmung der Bauteile mit Berücksichtigung des Ctr – Werts 

erfüllt wird. 

 Der Immissionsbeitrag aus ggf. vorhandenen außenliegenden Klima- und Heizgeräten 

(z.B. Luftwärmepumpen) oder technischen Anlagen für die Belüftung muss in der Nach-

barschaft den Immissionsrichtwert der TA Lärm um mindestens 6 dB(A) unterschreiten 

und darf am Immissionsort nicht tonhaltig sein. Hinsichtlich der tieffrequenten Geräusche 

ist die DIN 45680:2020-06 zu beachten. 

 
 

10 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Gemeinde Großkarolinenfeld beabsichtigt am südöstlichen Ortseingang, nördlich der Ro-

senheimer Straße (Kreisstraße RO 19) ein Wohngebiet auszuweisen und den Bebauungsplan 

„Nördlich der Kreisstraße“ (B-Plan) aufzustellen. Der B-Plan setzt ein Allgemeines Wohngebiet 

(WA) fest und steht im Einflussbereich vom Straßenverkehrslärm.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt 

und die Immissionsbelastung aus dem Straßenverkehr (Rosenheimer Straße) berechnet und 

beurteilt.  

Die Untersuchung kam in Kapitel 5 und 6 zu dem Ergebnis, dass durch den Straßenverkehr 

der Orientierungswert nach Bl. 1 der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ [2] für ein Allge-
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meines Wohngebiet von 55 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts nicht durchgehend eingehal-

ten werden kann. Die Immissionsbelastung liegt an der südlichsten Häuserzeile bei bis zu 

66 dB(A) tags und 58 dB(A) nachts.  

Nach der Rechtsprechung können die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärm-

schutzverordnung) [4] von tags/nachts 59/49 dB(A) das Ergebnis einer gerechten Abwägung 

sein. Wie das Ergebnis in Kapitel 6 zeigt, wird auch der IGW16.BImScV überschritten.  

In Kapitel 7 wurden grundsätzlich mögliche Schallschutzmaßnahmen aufgezeigt und in Kapi-

tel 8 ein Festsetzungsvorschlag unter Berücksichtigung einer 3 m hohen Schallschutzwand an 

der RO 19 ausgearbeitet.  

Eine Baureihenfolge soll nicht festgesetzt werden. Auf Grund dessen wurden verschiedene 

Ausbreitungsrechnungen ohne Berücksichtigung der jeweils vorgelagerten Wohnbebauung 

sowie mit und ohne der Schallschutzwand durchgeführt. Für die Darstellung in der Festsetzung 

wurde hierzu das Plangebiet in WA 1 bis WA 4 gegliedert.  

Abbildung 13 Gliederung des WA für die Darstellung in der Festsetzung 

 

Die Festsetzung einer Baureihenfolge ist damit nicht notwendig. Allerdings muss die Schall-

schutzwand vor den Nutzungsaufnahmen in den Bauquartieren WA 2, WA 3 und WA 4 herge-

stellt sein.  

Mit den Festsetzungen sind aus schalltechnischer Sicht gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse in den schutzbedürftigen Räumen gewährleistet und ein angemessener Außenbereich 

vorhanden.  

Mit dem Plangebiet werden 128 Stellplätze neu geschaffen. Die Zunahme der Immissionsbe-

lastung durch den Zusatzverkehr liegt mit < 0,3 dB(A) unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle.  

C. Hentschel  
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12 ANLAGENVERZEICHNIS 

1 Lageplan 

2 Verkehrszahlen  

3 Immissionsbelastung getrennt nach Geschoss 

4 Auszug aus dem Hamburger Leitfaden „Lärm in der Bauleitplanung 2010 

5 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss im WA 1 ohne WA 2 bis WA 4  

ohne Schallschutzwand 

6 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss WA 2 ohne WA 3 bis WA 4 

ohne Schallschutzwand 

7 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss WA 2 ohne WA 3 bis WA 4 

mit Schallschutzwand 

8 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss WA 4 ohne WA 1 bis WA 3 

mit Schallschutzwand 
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Anlage 2 
Verkehr 

 
Anlage 2.1  

Verkehrsaufkommen Rosenheimer Straße  

 

 

 
 

 

RO 19 auf Basis Verkehrszählung 2021

stündliche Verkehrsstärke (M)

MT [Kfz/h] pT [%] MN [Kfz/h] pN [%] D: 618 N: 88

618 1,0 88 1,2 Anteil LKW ohne Anhänger p1 (%):

D: 0,4 N: 0,5

Anteil LKW mit Anhänger p2 (%):

D: 0,6 N: 0,7

Eingabedaten RLS-90 CadnaA-Eingabe RLS-19

Tag Nacht
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Anlage 2.2 
längenbezogener Schallleistungspegel Rosenheimer Straße 

 

 



Anlage 3
Immissionsbelastung  ohne /mit Abschirmung 

Bezeichnung Stockw. Richtung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 55 45 59 49 70 60 55 45 59 49

IO 01 EG O 59 50 3.4 5.0 - 1.0 - - 49 40 - - - -

IO 01 1.OG O 60 51 4.1 5.7 0.1 1.7 - - 53 44 - - - -

IO 01 2.OG O 60 51 4.2 5.8 0.2 1.8 - - 58 49 2.4 4.0 - -

IO 01 EG S 64 56 8.6 10.2 4.6 6.2 - - 55 47 - 1.3 - -

IO 01 1.OG S 64 56 8.8 10.4 4.8 6.4 - - 60 52 4.7 6.3 0.7 2.3

IO 01 2.OG S 64 56 8.7 10.3 4.7 6.3 - - 64 56 8.7 10.3 4.7 6.3

IO 01 EG S 64 56 8.5 10.1 4.5 6.1 - - 56 48 0.9 2.4 - -

IO 01 1.OG S 64 56 8.8 10.4 4.8 6.4 - - 61 52 5.4 7.0 1.4 3.0

IO 01 2.OG S 64 56 8.7 10.3 4.7 6.3 - - 64 56 8.6 10.2 4.6 6.2

IO 01 EG W 59 50 3.5 5.1 - 1.1 - - 57 48 1.3 2.8 - -

IO 01 1.OG W 60 51 4.2 5.8 0.2 1.8 - - 58 50 2.7 4.3 - 0.3

IO 01 2.OG W 60 51 4.3 5.9 0.3 1.9 - - 59 51 4.0 5.6 - 1.6

IO 01 EG N 48 40 - - - - - - 47 38 - - - -

IO 01 1.OG N 48 40 - - - - - - 47 39 - - - -

IO 01 2.OG N 49 41 - - - - - - 48 39 - - - -

IO 01 EG N 48 40 - - - - - - 47 38 - - - -

IO 01 1.OG N 49 40 - - - - - - 47 39 - - - -

IO 01 2.OG N 49 41 - - - - - - 48 40 - - - -

IO 02 EG O 59 51 4.0 5.6 - 1.6 - - 51 42 - - - -

IO 02 1.OG O 60 52 4.6 6.1 0.6 2.1 - - 54 46 - 0.1 - -

IO 02 2.OG O 60 52 4.6 6.2 0.6 2.2 - - 58 50 2.9 4.5 - 0.5

IO 02 EG S 64 56 8.8 10.3 4.8 6.3 - - 53 45 - - - -

IO 02 1.OG S 64 56 8.9 10.5 4.9 6.5 - - 62 54 6.7 8.3 2.7 4.3

IO 02 2.OG S 64 56 8.7 10.3 4.7 6.3 - - 64 56 8.7 10.3 4.7 6.3

IO 02 EG S 64 56 8.7 10.3 4.7 6.3 - - 54 45 - 0.1 - -

IO 02 1.OG S 64 56 8.9 10.5 4.9 6.5 - - 62 54 6.8 8.3 2.8 4.3

IO 02 2.OG S 64 56 8.7 10.3 4.7 6.3 - - 64 56 8.7 10.3 4.7 6.3

IO 02 EG W 59 51 3.8 5.3 - 1.3 - - 51 42 - - - -

IO 02 1.OG W 60 51 4.4 6.0 0.4 2.0 - - 54 46 - 0.3 - -

IO 02 2.OG W 60 52 4.6 6.2 0.6 2.2 - - 58 50 3.0 4.5 - 0.5

IO 02 EG N 49 40 - - - - - - 47 38 - - - -

IO 02 1.OG N 49 41 - - - - - - 47 39 - - - -

IO 02 2.OG N 50 42 - - - - - - 48 40 - - - -

IO 02 EG N 49 41 - - - - - - 48 39 - - - -

IO 02 1.OG N 50 41 - - - - - - 48 40 - - - -

IO 02 2.OG N 50 42 - - - - - - 49 40 - - - -

IO 03 EG O 60 52 4.7 6.2 0.7 2.2 - - 50 42 - - - -

IO 03 1.OG O 60 52 5.0 6.6 1.0 2.6 - - 55 46 - 0.8 - -

IO 03 2.OG O 60 52 5.0 6.5 1.0 2.5 - - 59 50 3.3 4.9 - 0.9

IO 03 3.OG O 60 52 4.9 6.4 0.9 2.4 - - 60 52 4.9 6.4 0.9 2.4

IO 03 EG S 66 58 10.8 12.4 6.8 8.4 - - 57 49 1.8 3.4 - -

IO 03 1.OG S 66 58 10.7 12.3 6.7 8.3 - - 66 58 10.7 12.3 6.7 8.3

IO 03 2.OG S 66 57 10.3 11.8 6.3 7.8 - - 66 57 10.3 11.8 6.3 7.8

IO 03 3.OG S 65 57 9.7 11.3 5.7 7.3 - - 65 57 9.7 11.3 5.7 7.3

IO 03 EG W 60 52 4.6 6.2 0.6 2.2 - - 52 44 - - - -

IO 03 1.OG W 60 52 5.0 6.6 1.0 2.6 - - 55 47 - 1.3 - -

IO 03 2.OG W 60 52 5.0 6.6 1.0 2.6 - - 60 51 4.3 5.9 0.3 1.9

IO 03 3.OG W 60 52 4.9 6.5 0.9 2.5 - - 60 52 4.8 6.3 0.8 2.3

IO 03 EG N 50 41 - - - - - - 48 39 - - - -

IO 03 1.OG N 50 42 - - - - - - 48 40 - - - -

IO 03 2.OG N 51 42 - - - - - - 49 40 - - - -

IO 03 3.OG N 51 43 - - - - - - 49 41 - - - -

IO 04 EG S 67 58 11.1 12.7 7.1 8.7 - - 58 49 2.1 3.7 - -

IO 04 1.OG S 66 58 11.0 12.6 7.0 8.6 - - 66 58 11.0 12.6 7.0 8.6

IO 04 2.OG S 66 58 10.5 12.1 6.5 8.1 - - 66 58 10.6 12.2 6.6 8.2

IO 04 3.OG S 65 57 10.0 11.6 6.0 7.6 - - 65 57 10.0 11.6 6.0 7.6

IO 04 EG O 61 53 6.0 7.6 2.0 3.6 - - 55 47 0.1 1.6 - -

IO 04 1.OG O 62 53 6.5 8.1 2.5 4.1 - - 59 51 3.7 5.3 - 1.3

IO 04 2.OG O 62 54 6.6 8.2 2.6 4.2 - - 62 53 6.1 7.7 2.1 3.7

IO 04 3.OG O 62 54 6.7 8.3 2.7 4.3 - - 62 54 6.7 8.2 2.7 4.2

IO 04 EG N 51 43 - - - - - - 51 42 - - - -

IO 04 1.OG N 52 44 - - - - - - 51 43 - - - -

IO 04 2.OG N 53 44 - - - - - - 52 44 - - - -

IO 04 3.OG N 53 45 - - - - - - 53 44 - - - -

IO 04 EG W 60 52 4.7 6.3 0.7 2.3 - - 51 42 - - - -

IO 04 1.OG W 60 52 5.1 6.6 1.1 2.6 - - 55 46 - 1.0 - -

IO 04 2.OG W 60 52 5.1 6.6 1.1 2.6 - - 59 50 3.4 5.0 - 1.0

IO 04 3.OG W 60 52 5.0 6.6 1.0 2.6 - - 60 52 4.9 6.5 0.9 2.5

IO 05 EG O 57 49 1.7 3.3 - - - - 57 49 1.7 3.3 - -

IO 05 1.OG O 58 49 2.5 4.1 - 0.1 - - 58 49 2.5 4.1 - 0.1

IO 05 2.OG O 59 50 3.3 4.8 - 0.8 - - 59 50 3.3 4.8 - 0.8

IO 05 3.OG O 59 51 3.9 5.4 - 1.4 - - 59 51 3.9 5.4 - 1.4

IO 05 EG S 59 50 3.1 4.7 - 0.7 - - 57 49 1.8 3.4 - -

IO 05 1.OG S 60 51 4.2 5.7 0.2 1.7 - - 58 50 2.8 4.4 - 0.4

IO 05 2.OG S 60 52 4.9 6.4 0.9 2.4 - - 59 51 3.7 5.3 - 1.3

IO 05 3.OG S 61 52 5.2 6.8 1.2 2.8 - - 60 51 4.3 5.9 0.3 1.9

IO 05 EG W 50 41 - - - - - - 44 36 - - - -

IO 05 1.OG W 51 42 - - - - - - 46 38 - - - -

IO 05 2.OG W 52 43 - - - - - - 48 40 - - - -

IO 05 3.OG W 52 44 - - - - - - 49 40 - - - -

IO 05 EG N 42 34 - - - - - - 42 33 - - - -

IO 05 1.OG N 44 35 - - - - - - 43 35 - - - -

IO 05 2.OG N 44 36 - - - - - - 44 35 - - - -

IO 05 3.OG N 43 35 - - - - - - 42 34 - - - -

IO 06 EG S 55 47 - 1.4 - - - - 53 44 - - - -

IO 06 1.OG S 56 48 0.6 2.2 - - - - 54 45 - - - -

IO 06 2.OG S 57 48 1.4 3.0 - - - - 55 46 - 0.7 - -

IO 06 EG O 51 43 - - - - - - 49 41 - - - -

IO 06 1.OG O 52 44 - - - - - - 50 42 - - - -

IO 06 2.OG O 53 45 - - - - - - 51 43 - - - -

IO 06 EG N 45 37 - - - - - - 41 33 - - - -

IO 06 1.OG N 47 38 - - - - - - 43 35 - - - -

IO 06 2.OG N 48 39 - - - - - - 45 36 - - - -

IO 06 EG W 50 42 - - - - - - 45 37 - - - -

IO 06 1.OG W 51 43 - - - - - - 46 38 - - - -

IO 06 2.OG W 53 44 - - - - - - 49 40 - - - -

IO 07 EG S 55 46 - 0.9 - - - - 52 44 - - - -

Immissionspegel / dB(A)

Lr ohne LSM dB(A) Überschreitung ORW Überschreitung IGW Überschr. 70/60 Lr 3m Wand/Wall Überschreitung  ORW Überschreitung  IGWBerechnungspunkt



Anlage 3
Immissionsbelastung  ohne /mit Abschirmung 

Bezeichnung Stockw. Richtung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 55 45 59 49 70 60 55 45 59 49

Immissionspegel / dB(A)

Lr ohne LSM dB(A) Überschreitung ORW Überschreitung IGW Überschr. 70/60 Lr 3m Wand/Wall Überschreitung  ORW Überschreitung  IGWBerechnungspunkt

IO 07 1.OG S 55 47 0.1 1.6 - - - - 53 44 - - - -

IO 07 2.OG S 56 48 0.9 2.5 - - - - 53 45 - - - -

IO 07 EG O 49 40 - - - - - - 45 37 - - - -

IO 07 1.OG O 50 41 - - - - - - 46 38 - - - -

IO 07 2.OG O 52 43 - - - - - - 49 41 - - - -

IO 07 EG N 44 35 - - - - - - 43 35 - - - -

IO 07 1.OG N 45 36 - - - - - - 44 36 - - - -

IO 07 2.OG N 47 39 - - - - - - 46 38 - - - -

IO 07 EG W 51 43 - - - - - - 49 40 - - - -

IO 07 1.OG W 52 44 - - - - - - 50 41 - - - -

IO 07 2.OG W 54 45 - - - - - - 52 43 - - - -

IO 08 EG O 51 43 - - - - - - 48 40 - - - -

IO 08 1.OG O 52 44 - - - - - - 49 41 - - - -

IO 08 2.OG O 54 46 - 0.2 - - - - 52 43 - - - -

IO 08 EG S 54 46 - 0.4 - - - - 52 43 - - - -

IO 08 1.OG S 55 47 - 1.1 - - - - 52 44 - - - -

IO 08 2.OG S 56 47 0.3 1.8 - - - - 53 44 - - - -

IO 08 EG W 50 42 - - - - - - 49 41 - - - -

IO 08 1.OG W 51 43 - - - - - - 50 41 - - - -

IO 08 2.OG W 53 44 - - - - - - 51 43 - - - -

IO 08 EG N 46 38 - - - - - - 43 35 - - - -

IO 08 1.OG N 47 39 - - - - - - 45 37 - - - -

IO 08 2.OG N 48 40 - - - - - - 46 38 - - - -

IO 09 EG O 50 42 - - - - - - 47 39 - - - -

IO 09 1.OG O 51 43 - - - - - - 48 40 - - - -

IO 09 2.OG O 52 44 - - - - - - 50 42 - - - -

IO 09 EG S 54 46 - 0.6 - - - - 53 44 - - - -

IO 09 1.OG S 55 46 - 1.1 - - - - 53 45 - - - -

IO 09 2.OG S 55 47 0.1 1.7 - - - - 53 45 - - - -

IO 09 EG W 50 41 - - - - - - 49 41 - - - -

IO 09 1.OG W 51 42 - - - - - - 50 42 - - - -

IO 09 2.OG W 52 44 - - - - - - 52 44 - - - -

IO 09 EG N 44 36 - - - - - - 42 34 - - - -

IO 09 1.OG N 45 37 - - - - - - 44 35 - - - -

IO 09 2.OG N 47 39 - - - - - - 45 37 - - - -

IO 10 EG S 53 44 - - - - - - 51 43 - - - -

IO 10 1.OG S 54 45 - - - - - - 52 44 - - - -

IO 10 2.OG S 55 46 - 0.9 - - - - 53 45 - - - -

IO 10 EG O 49 41 - - - - - - 47 39 - - - -

IO 10 1.OG O 50 42 - - - - - - 49 40 - - - -

IO 10 2.OG O 53 44 - - - - - - 52 43 - - - -

IO 10 EG N 43 35 - - - - - - 42 34 - - - -

IO 10 1.OG N 45 37 - - - - - - 44 35 - - - -

IO 10 2.OG N 47 39 - - - - - - 46 38 - - - -

IO 10 EG W 51 42 - - - - - - 50 42 - - - -

IO 10 1.OG W 52 43 - - - - - - 51 43 - - - -

IO 10 2.OG W 53 45 - - - - - - 53 44 - - - -

IO 11 EG S 54 46 - 0.5 - - - - 53 45 - - - -

IO 11 1.OG S 55 47 - 1.1 - - - - 54 46 - 0.2 - -

IO 11 2.OG S 56 47 0.2 1.8 - - - - 55 46 - 0.9 - -

IO 11 EG O 50 41 - - - - - - 48 39 - - - -

IO 11 1.OG O 51 42 - - - - - - 49 40 - - - -

IO 11 2.OG O 53 44 - - - - - - 51 43 - - - -

IO 11 EG N 44 36 - - - - - - 43 35 - - - -

IO 11 1.OG N 45 37 - - - - - - 44 36 - - - -

IO 11 2.OG N 47 39 - - - - - - 46 38 - - - -

IO 11 EG W 51 43 - - - - - - 51 42 - - - -

IO 11 1.OG W 52 43 - - - - - - 51 43 - - - -

IO 11 2.OG W 52 44 - - - - - - 52 43 - - - -

IO 16 EG S 49 41 - - - - - - 48 40 - - - -

IO 16 1.OG S 51 42 - - - - - - 50 41 - - - -

IO 16 2.OG S 53 44 - - - - - - 52 43 - - - -

IO 16 EG O 46 37 - - - - - - 44 36 - - - -

IO 16 1.OG O 48 39 - - - - - - 47 38 - - - -

IO 16 2.OG O 50 42 - - - - - - 50 41 - - - -

IO 16 EG N 44 35 - - - - - - 43 34 - - - -

IO 16 1.OG N 45 37 - - - - - - 45 36 - - - -

IO 16 2.OG N 46 37 - - - - - - 45 37 - - - -

IO 16 EG W 49 40 - - - - - - 48 39 - - - -

IO 16 1.OG W 49 41 - - - - - - 48 40 - - - -

IO 16 2.OG W 50 42 - - - - - - 49 41 - - - -

IO 15 EG O 46 38 - - - - - - 43 34 - - - -

IO 15 1.OG O 48 39 - - - - - - 45 37 - - - -

IO 15 2.OG O 50 41 - - - - - - 48 40 - - - -

IO 15 EG S 49 40 - - - - - - 47 39 - - - -

IO 15 1.OG S 50 42 - - - - - - 49 40 - - - -

IO 15 2.OG S 53 44 - - - - - - 52 44 - - - -

IO 15 EG W 46 38 - - - - - - 45 36 - - - -

IO 15 1.OG W 48 39 - - - - - - 46 38 - - - -

IO 15 2.OG W 49 41 - - - - - - 48 40 - - - -

IO 15 EG N 43 35 - - - - - - 42 34 - - - -

IO 15 1.OG N 45 37 - - - - - - 44 36 - - - -

IO 15 2.OG N 44 36 - - - - - - 43 34 - - - -

IO 14 EG S 49 40 - - - - - - 47 39 - - - -

IO 14 1.OG S 50 42 - - - - - - 49 40 - - - -

IO 14 2.OG S 52 43 - - - - - - 51 42 - - - -

IO 14 EG O 46 37 - - - - - - 42 33 - - - -

IO 14 1.OG O 48 39 - - - - - - 45 36 - - - -

IO 14 2.OG O 51 42 - - - - - - 49 40 - - - -

IO 14 EG N 44 35 - - - - - - 41 33 - - - -

IO 14 1.OG N 45 36 - - - - - - 43 34 - - - -

IO 14 2.OG N 45 36 - - - - - - 42 34 - - - -

IO 14 EG W 48 40 - - - - - - 45 37 - - - -

IO 14 1.OG W 49 41 - - - - - - 47 39 - - - -

IO 14 2.OG W 51 43 - - - - - - 50 41 - - - -

IO 13 EG S 49 40 - - - - - - 47 38 - - - -

IO 13 1.OG S 50 41 - - - - - - 48 40 - - - -



Anlage 3
Immissionsbelastung  ohne /mit Abschirmung 

Bezeichnung Stockw. Richtung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 55 45 59 49 70 60 55 45 59 49

Immissionspegel / dB(A)

Lr ohne LSM dB(A) Überschreitung ORW Überschreitung IGW Überschr. 70/60 Lr 3m Wand/Wall Überschreitung  ORW Überschreitung  IGWBerechnungspunkt

IO 13 2.OG S 52 43 - - - - - - 50 42 - - - -

IO 13 EG O 44 36 - - - - - - 40 32 - - - -

IO 13 1.OG O 46 37 - - - - - - 43 34 - - - -

IO 13 2.OG O 48 40 - - - - - - 47 38 - - - -

IO 13 EG N 42 34 - - - - - - 41 32 - - - -

IO 13 1.OG N 44 35 - - - - - - 43 35 - - - -

IO 13 2.OG N 44 36 - - - - - - 43 35 - - - -

IO 13 EG W 46 37 - - - - - - 42 34 - - - -

IO 13 1.OG W 47 39 - - - - - - 45 36 - - - -

IO 13 2.OG W 50 42 - - - - - - 48 40 - - - -

IO 12 EG S 51 43 - - - - - - 49 41 - - - -

IO 12 1.OG S 52 43 - - - - - - 50 42 - - - -

IO 12 2.OG S 53 45 - - - - - - 52 43 - - - -

IO 12 3.OG S 54 46 - 0.1 - - - - 52 44 - - - -

IO 12 EG O 51 43 - - - - - - 50 42 - - - -

IO 12 1.OG O 52 43 - - - - - - 51 42 - - - -

IO 12 2.OG O 52 44 - - - - - - 51 43 - - - -

IO 12 3.OG O 52 44 - - - - - - 51 43 - - - -

IO 12 EG N 43 34 - - - - - - 42 34 - - - -

IO 12 1.OG N 42 33 - - - - - - 41 32 - - - -

IO 12 2.OG N 41 32 - - - - - - 39 31 - - - -

IO 12 3.OG N 41 32 - - - - - - 39 31 - - - -

IO 12 EG W 45 36 - - - - - - 41 33 - - - -

IO 12 1.OG W 46 37 - - - - - - 43 35 - - - -

IO 12 2.OG W 49 40 - - - - - - 47 38 - - - -

IO 12 3.OG W 49 41 - - - - - - 47 38 - - - -
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Anlage 4 
Auszug aus dem Hamburger Leitfaden  

„Lärm in der Bauleitplanung 2010“ 
 

Auszug aus dem Hamburger Leitfaden über die erzielbare Dämmung von Vorbauten  

 

Ziel ist, dass im Raum ein Pegel von 30 dB(A) nicht überschritten wird. Hierbei ist gemäß 

VDI 2719 [11] zum berechneten Wert (Kapitel 6‘) ein Zuschlag von 3 dB(A) zu berücksichti-

gen.  

Z.B. notwendige Gesamtpegeldifferenz für einen berechneten Nachtpegel von z.B. 58 dB(A) 

Gesamtpegeldifferenz = 58 + 3 - 30 = 31 dB(A) 
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Anlage 5 
Immissionsbelastung WA 1 

ohne WA2 bis WA 4, ohne aktiven Schallschutz 
 

 

Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss 

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 
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Anlage 6 
Immissionsbelastung WA 1 und WA 2 

ohne WA3 bis WA 4 ohne aktiven Schallschutz 
 

 

Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss 

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 
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Anlage 7 
Immissionsbelastung WA 1 und WA 2 

ohne WA 3 und WA 4 mit aktiven Schallschutz 3,0 m 
 

 

Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss 

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 
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Anlage 8 
Immissionsbelastung WA 4 

ohne WA1, WA2 und WA 3  mit aktiven Schallschutz 3,0 m 
 

 

Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss 

____ Abschirmung Höhe 3,0 m über Geländeoberkante  

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 
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